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1. Zell= und Stener--Wesen.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 4. Juli d. J. beschlossen:
1. die nachstehend abgedruckten Bestimmungen über die auf Grund des §. 10 des Vereinszollgesetzes

für Rechnung des Reichs zu erhebenden Gebühren, sowie über die an Zollbeamte für außer-

2. cewöhliche Dienstleistungen auf Kosten des Reichs zu gewährenden Vergütungen zu genehmigen, und
. zu bestimmen, daß diese Vorschriften am 1. Oktober 1889 in Wirksamkeit zu treten haben.

Berlin, den 20. August 1889.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Aschenborn.

geRimmungen
überdie

auf Grund des §. 10 des Vereinszollgesetzes für Rechnung des Reichs zu erhebenden Ge-
bühren, sowie über die an Zollbeamte für außergewöhnliche Dienstleistungen auf Kosten des

Reichs zu gewährenden besonderen Vergütungen.

Die Erhebung von Gebühren im Zollverkehr, sowie die Gewährung besonderer Vergütungen an
Zollbeamte für außergewöhnliche Dienstleistungen findet für Rechnung des Reichs nur insoweit statt, als
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es sich dabei um Amtshandlungen solcher Beamten handelt, deren Dienstbezüge von der Zollgemeinschaft
erstattet werden (Ziffer 5 der Vorschriften für die Vergütung der Zollverwaltungskosten vom 30. Juni 1882).

A. Gebühren.

1. Die Erhebung von Gebühren neben den Zöllen ist — abgesehen von den im §. 8 des Vereinszoll-
gesetzes bezeichneten, den Landeskassen zustehenden Abgaben — nur insoweit zulässig, als sie in den
§§. 27 und 108 jenes Gesetzes ausdrücklich vorbehalten ist, oder als es sich um eine Entschädi-
gung für den Mehraufwand an Beamtenkräften handelt, welchen die Verabsäumung gesetzlich
den Betheiligten obliegender Verpflichtungen noch in anderen Fällen als denen des §. 27 des Ver-
einszollgesetzes oder die Gestattung einer Ausnahme von den Vorschriften dieses Gesetzes, sowie der
auf Grund desselben erlassenen Regulative und sonstigen Bestimmungen, insbesondere die Bewilli-
gung einer Erleichterung oder Begünstigung in der Zollbehandlung im Interesse der Zollsicherheit
nothwendig macht.

Unter diesen Voraussetzungen sind Gebühren insbesondere zu erheben:
a) wenn die amtliche Begleitung von Schiffen, Eisenbahnzügen oder anderen Waarentransporten

auf Antrag der betheiligten Waarenführer oder auch ohne solchen Antrag im Interesse der
Zollsicherheit von der Zollbehörde angeordnet wird;

b) wenn die amtliche Bewachung unter Zollkontrole stehender Schiffe, Wagen oder Güter auf
Antrag der Betheiligten oder auch ohne solchen Antrag im Interesse der Folicherheit von der

Zollbehörde angeordnet wird:
e) wenn bi Vornahme von Zollabfertigungen, einschließlich der auf Umladungen, Zuladungen,

Leichterungen, Verschlußverletzungen 2c. während des Transports bezüglichen Amtshandlungen,
an anderen Orten als der ordentlichen Amtsstelle, sowie außerhalb der Häfen beziehungsweise
der erlaubten Lösch= und Ladeplätze oder mit Ausnahme der im §. 133 Absatz 3 und 4 des
Vereinszollgesetzes vorgesehenen Fälle, außerhalb der Dienststunden oder an Sonn= und Fest-
ltagen gestattet wird, und

4) wenn die amtliche Bewachung eines unter amtlichem Mitverschluß stehenden Privatlagers
eintritt.

2. Eine Gebühren-Erhebung findet indessen in der Regel nicht statt:
a) für die amtliche Begleitung von ein= oderausgehenden Waarentransporten zwischen der Zoll-

grenze oder dem Ansageposten und dem Grenz= Ein= oder Ausgangsamt;
b) für Schiffsbegleitungen und Schiffsleichterungen auf dem Rheine und dessen konventionellen

Nebenflüssen, insoweit nicht die Fahrt ohne zwingenden Grund vom Schiffsführer verzögert
 oder unterbrochen wird, beziehungsweise die Leichterung nicht durch ein Verschulden des Schiffs-

führers nothwendig geworden ist;
6) für Schiffsbegleitungen auf den zum Zollgebiet gehörigen Theilen der Unterelbe und der Unter-

weser nach Maßgabe der Bestimmungen in den Zollregulativen für die Unterelbe beziehungs-
weise die Unterweser;

4) für die amtliche Bewachung unter Zollkontrole stehender Schiffe, Wagen oder Waaren während
der durch die Mittagspause nothwendig werdenden Unterbrechung der Abfertigung;

e) für Zollabfertigungen außerhalb der Amtsstelle, wenn deren Vornahme an der Amtsstelle aus
dienstlichen Rücksichten nicht ausführbar oder unzweckmäßig wäre. «

«JnBezugFufdicErhebungvonGebührenfürdieBcwachungherunterbesonderemamtlichcn
Mitverschlusse stehenden Weintheilungslager bewendet es bis auf weiteres bei den Vorschriften im
§. 5 des Weinlager-Regulativs.

3. Die Höhe der Gebühren beträgt ohne Rücksicht auf die den Beamten zu gewährenden Vergütungen:
a) Für gebührenpflichtige Amtshandlungen aller Art in dem Stationsort und in einer Entfernung

von weniger als 2 km von demselben, oder, falls den betreffenden Beamten ein Dienstbezirk

uhesen ist, in diesem Dienstbezirke für Aufseher und Beamte gleichen oder niederen Ranges
für jebe angefangene Stunde 30 Pf., für Beamte höheren Ranges das Doppelte. Die Vor-
schriften im§.9Absatz 5 des Privatlager-Regulativs, in Nr. 12 Absatz 3 der Grundzüge
für die Bestimmungen, betreffend die Exportbrauereien in Bremen, und in Nr. 8 Absatz 2 der
Grundzüge, betreffend die Zollbehandlung der Petroleum-Raffinerie vormals A. Korff in
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Bremen, treten, soweit sich dieselben auf die Festsetzung eines Maximalsatzes beziehen, außer
Wirksamkeit.

Wird die ständige Ueberwachung eines Privatlagers erforderlich, so kann die oberste
Landes-Finanzbehörde anordnen, daß der Lager-Inhaber an Stelle dieser Gebühren einen Ver-

waltungskostenbeitrag von der Höhe der für Beamte der betreffenden Kategorien anrechnungs-
fähigen Vergütungen (Tit. 1 bis VI des Zollverwaltungskosten-Etats) zu zahlen hat.

In Bezug auf die Höhe und die Berechnung der Gebühren für die amtliche Bewachung

iub Weinlager bleiben bis auf weiteres die Bestimmungen im §. 5 des Weinlager-Regulativs
estehen.

b) Für gebührenpflichtige Amtshandlungen außerhalb des Stationsortes in einer Entfernung von
2 kKkm und mehr von demselben oder außerhalb des Dienstbezirks der betreffenden Beamten,
und zwar:

) für Begleitung von Eisenbahnzügen, Schiffen und Transporten auf dem Landwege, wenn
die Begleitung einschließlich der zur Rückreise nach der Station erforderlichen Zeit nicht
länger als 8 Stunden dauert, 1,50 „X, bei längerer, jedoch 24 Stunden nicht über-
schreitender Dauer, sowie für jede weiter angefangenen 24 Stunden 3 /4;

5) für alle sonstigen Amtshandlungen sind Gebühren in Höhe der den ausführenden Beamten
nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Tagegelder zu erheben.

c) Wird die Fahrt oder der Transport der unter amtlicher Begleitung abgelassenen Schiffe und
Waaren oder die Vornahme der zollamtlichen Abfertigung ohne zwingenden Grund vom Schiffs-
führer beziehungsweise von den sonst betheiligten Privatpersonen verzögert oder unterbrochen,
so kann für die Zeit der Verzögerung oder Unterbrechung der Gebührensatz unter Ziffer Za
und 3ba verdoppelt werden; die Entscheidung über die Anwendbarkeit des höheren Gebühren=
satzes steht, vorbehaltlich der Berufung auf die höhere Instanz, der die Gebühr erhebenden
Amtsstelle zu.

4) Bei Schiffsbegleitungen ist der Schiffsführer verpflichtet, die Begleiter an den üblichen Mahl-
zeiten unentgeltlich theilnehmen zu lassen.

c) Erwachsen der Zollverwaltung für die mit der Ausführung gebührenpflichtiger Amtshandlungen
beauftragten Beamten Ausgaben an Fuhrkosten, so erhöhen sich die Gebühren um den Betrag
dieser Ausgaben. Dem Gebührenpflichtigen kann jedoch überlassen werden, statt Zahlung der
Fuhrkosten für die angemessene Beförderung der Beamten selbst Sorge zu tragen.

Die obersten Landes-Finanzbehörden sind ermächtigt, die Sätze unter Za Absatz 1 und 3b zu er-

höhen, insofern die letzteren dem entstehenden Mehraufwand gegenüber zu gering erscheinen. Reichen
dieselben zur Deckung der den Beamten zu zahlenden Vergütungen nicht aus, so sind in jedem Falle
Gebühren in Höhe dieser Vergütungen zu erheben.
Sind zu einzelnen gebührenpflichtigen Amtshandlungen, welche für gewöhnlich von Aufsehern und
Beamten gleichen oder niederen Ranges auszuführen sind, in Ermangelung solcher höhere Beamte
verwendet worden, so gelangen gleichwohl nur die Sätze für die ersteren zur Erhebung.
Werden zu demselben Geschäft mehrere Beamte gleichzeitig oder wegen der nothwendigen Ablösung
nach einander erforderlich, so ist die Gebühr für jeden derselben einzuziehen, im letzteren Falle jedoch
nur nach der Gesammtdauer der aufgewendeten Zeit zu bemessen.

Die nach Ziffer 3 bis 6 zu erhebenden Gebühren, Tagegelder und Fuhrkosten hat in allen Fällen
die auftraggebende Zollstelle nach den von der Direktivbehörde gegebenen Vorschriften festzusetzen und
von den Gebührenpflichtigen einzuziehen. Den Beamten, welche den Dienst ausführen, ist die Ein-
ziehung der Gebühren 2c. unter keinen Umständen gestattet.

B. Vergütungen der Beamten.

Ein Anspruch auf die nach Abschnitt A zur Erhebung gelangenden Gebühren sicht den Beamten
nicht zu. Die Gewährung einer Vergütung für Reichsrechnung ist nicht davon abhängig, ob und
in welcher Höhe für die betreffende Dienstleistung Gebühren erhoben werden.
Besondere Vergütungen können für Reichsrechnung gewährt werden:

a) für außergewöhnliche, nicht an der Amtsstelle auszuführende Dienstleisungen am Stationsorte
und in einer Entfernung von weniger als 2 km von demselben, oder im Dienstbezirk, wenn

die auf dieselben verwendete Zeit einschließlich der von den Beamten etwa auf anderweite
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Dienstgeschäfte verwendeten Zeit im Laufe des Tages die Dauer des gewöhnlichen Dienstes
überschritten und jedenfalls mehr als 8 Stunden betragen hat;

4b) für Dienstleistungen außerhalb des Stationsortes in einer Entfernung von 2 km und mehr
von demselben oder außerhalb des Dienstbezirks.

In den Fällen zu ga kann bewilligt werden:
Aufsehern und Beamten gleichen oder niederen Ranges für jede über die Zeit ihres ge-

wöhnlichen Dienstes hinausgehende, auch nur angefangene Stunde eine Vergütung von
30 Pf., Beamten höheren Ranges das Doppelte.

Die hiernach zu berechnende Vergütung darf jedoch den Betrag der den Beamten nach den
landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Tagegelder nicht übersteigen.

Die Bewilligung derselben Vergütungen ist zulässig, wenn Beamte vor oder nach Ableistung
ihres gewöhnlichen, mindestens 8 Stunden währenden Tagesdienstes oder an Sonn= und Fest-
tagen gebührenpflichtige Amtshandlungen an der Amtsstelle auszuführen haben.

Werden die Beamten mit Rücksicht auf den ünen übertragenen außergewöhnlichen Dienst
von einem Theil des gewöhnlichen Tagesdienstes entbunden, so erhalten sie für die entsprechende
Zeit des außergewöhnlichen Dienstes keine Vergütung.

 Für Dienstleistungen nach 9b dürfen, sofern es sich nicht um Begleitungsdienst handelt, die den
Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustehenden Tagegelder und Fuhrkosten dem Reich

aufgerechnet werden. Die Juhrtosten kommen in Wegfall, wenn der Gebührenpflichtige für die
angemessene Beförderung der Beamten auf dem Hin= und Rückwege selbst Sorge trägt.

Handelt es sich in den Fällen der Fffer 10 II um die Begleitung von Eisenbahnzügen, Schiffen und
anderen Waarentransporten, so dü
gütungen, sofern die durch den Begleitungsdienst und die Rückkehr nach dem Stationsorte bedingte
dienstliche Abwesenheit des Beamten von seiner Station länger als zwei Stunden gedauert hat, be-
tragen bei einer Abwesenheit

en die dem Beamten für Reichsrechnung zu gewährenden Ver-

bis zu 4 Stunden höchsts 0O90—4#
11 11 8 77 77 " " ( · · · · 1,00 77

„ „ 12 „ « ·...........·.1,50»

„ „ 24 7„ 88999e000

Für den zweiten und die folgenden Tage der Abwesenheit dürfen dieselben Vergütungen
gewährt werden.

Die Sätze zu Ziffer 10 1 und zu Ziffer 11 sind als Maximalsätze anzusehen. Innerhalb derselben
erfolgt die Festsetzung der zu bewilligenden Vergütung durch die Direktiobehörden.

In Fällen außergewöhnlicher Dienstleistungen können den Beamten, auch wenn sie die in den
Ziffern 10 und 11 bezeichneten Vergütungen nicht zu beziehen haben, die ihnen erwachsenen baaren
Auslagen an Fuhrkosten auf Reichsrechnung erstattet werden, wenn die Benutzung von Beförderungs-
mitteln entweder allgemein oder im einzelnen Falle vom vorgesetzten Hauptamt genehmigt ist oder
im Dienstinteresse geboten war und die Beamten neben oder in ihrem ständigen Diensteinkommen
nicht eine Pauschsumme für Reisekosten oder Unterhaltung von Fuhrwerk oder Pferden beziehen.

Hülfsbeamte, welche lediglich für bestimmte, unter die Vorschriften zu Ziffer 9 bis 11 fallende außer-
gewöhnliche Dienstleistungen angenommen sind, erhalten neben den ihnen ausgesetzten Diäten weitere
Vergütungen der vorbezeichneten Art nur insoweit, als es sich um die Erstattung von aufgewendeten
Fuhrkosten oder um Fülle der unter Ziffer 9a und 10Ivorgesehenen Art handelt.

Sämmtliche vorbezeichnete Vergütungen dürfen nur denjenigen Beamten gewährt werden, welche die
betreffenden Dienstleistungen ausgeführt haben, auch wenn der gewöhnliche Tagesdienst von privativen
Beamten wahrgenommen worden ist.

C. Allgemeine Bestimmungen.

Der Betrag der auf Grund der Bestimmungen unter Ziffer 1 bis 7 erhobenen Gebühren ist in den
Reichssteuer-Einnahme-Uebersichten bei den Zöllen nachzuweisen. Die nach den Bestimmungen unter

—isser 8 bis 15 auf Reichsrechnung gezahlten Vergütungen können der Zollgemeinschaft mit den
ollverwaltungskosten in Anrechnung gebracht werden. gous schaf
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17. Auf die nach Artikel 6 der Vereinbarung vom 8. Mai 1867 für privative Rechnung der einzelnen
Bundesstaaten zu erhebende Kontrolgebühr für abgabenfreie Verabfolgung ausländischen Salzes,
sowie auf die den Beamten für die betreffenden Dienstleistungen etwa zu zahlenden Vergütungen
finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

Veränderungen in dem Stande oder den Befugnissen der Zoll= und Steuerstellen.

Im Königreich Preußen.
Es ist ertheilt worden:

dem Nebenzollamt ll. zu Neu-Zielun im Bezirk des Hauptzollamts zu Strasburg in West-
preußen die Befugniß zur unbeschränkten Ausfertigung von Begleitscheinen I über Getreide und Oelsaaten
(Pos. 9n, b #a. H. y. 3., e und 9d) auf das Steueramt l. zu Lautenburg in demselben Hauptamts-
bezirk, und letzterem Amt die Befugniß zur Erledigung dieser Begleitscheine, sowie zur Ausfertigung von

Legleitscheinen 1 über Getreide aus dem Privat-Transitlager des Kaufmanns Bernhard Aronsohn zu
autenburg;

dem Nebenzollamt J. zu Rönnebeck im Bezirk des Hauptzollamts zu Geestemünde die Befugniß
zur Erledigung von Begleitzetteln;

dem Steueramt l. zu Winsen a. L. im Bezirk des Hauptzollamts zu Harburg die Befugniß
zur Erledigung von Legleilicheinen über Rohtabak;

dem Steueramt l. zu Gelsenkirchen im Bezirk des Hauptsteueramts zu Dortmund die Be-
fugniß, Aus= und Umladungen der auf der Eisenbahn unter Wagenverschluß beförderten Güter (C. 65
des Vereinszollgesetzes) vornehmen zu lassen und

dem Steueramt I. zu Homburg v. d. H. im Bezirk des Hauptsteueramts zu Biebrich die Be-

fugniß zur Erledigung von Begleitscheinen I über Waaren der Nr. 26aund b des guent
Im Bezirke des Hauptsteueramts zu Verden wird das seit dem Zollanschlusse von Bremen im

Bahnhofsgebäude zu Sebaldsbrück zunächst provisorisch untergebrachte Steueramt 1. Hemelingen daselbst
wese werbleiben und fortan seinem Stationsorte gemäß den Namen „Steueramt I. zu Sebalds-rück“ führen.

Das Nebenzollamt I. zu Ober-Wüstegiersdorf ist in ein Nebenzollamt II. umgewandelt
worden. Demselben ist die Befugniß zur Abfertigung von Leinwand (Pos. 22f, g1, 962 und Anmerkung
zu f und g des Zolltarifs) zu anderen als den höchsten Zollsätzen der betreffenden Tarifposition, sowie

zur unbeschränkten Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen beigelegt, dagegen die Befugniß
zur Ausgangsbescheinigung bei der Ausfuhr eingesalzener Gegenstände, für welche die Salzabgaben-
Vergütung beansprucht wird, entzogen worden.

Die zum Hauptsteueramtsbezirk Magdeburg I. gehörige, bisher am Magdeburg-Wittenberger

Sahnhofe zu Magdeburg gelegene Zoll-Expedition ist nach dem neu errichteten Elb-Bahnhofe daselbst
verlegt worden und hat die Bezeichnung „Zollabfertigungsstelle am gbeBahngofe erhalten.Den auf dem Neustädtischen Hafenterrain ebendortselbst errichteten Zuckerspeichern ist die Eigen-
schaft einer öffentlichen Niederlage für Güter aller Art beigelegt, und die daselbst errichtete Abfertigungs-
stelle, welche als „Hauptsteueramt I. Magdeburg, Abfertigungsstelle am Neustädter Hafen“ bezeichnet
worden ist, mit nachstehenden Befugnissen ausgestattet worden:

Ausfertigung und Erledigung von Begleitscheinen I und II,
Abfertigung der unter Eisenbahnverschluß eingehenden Begleitscheingüter,
Abfertigung der mit Ladungsverzeichniß eingehenden Güter,
Ausfertigung und Erledigung von Zuckerbegleitscheinen 1 und II und
unumschränkte Abfertigung des mit Anspruch auf Steuervergütung auszuführenden oder nieder-

zulegenden Zuckers aller Art.

Zu Lissa ist unter der Bezeichnung hauptsteuerm Lissa, Abfertigungsstelle für inländischen
Branntwein zu Lissa“ eine Abfertigungsstelle mit folgenden Befugnissen errichtet worden:

1. Ausfertigung und Erledigung von Versendungsscheinen I und II über inländischen Branntwein,
2. Abfertigung des aus der dortigen Branntwein-Reinigungsanstalt der Breslauer Spritfabrik,
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Aktiengesellschaft, mit dem Anspruch auf Rückvergütung der Maischbottich= oder Branntwein-
Materialsteuer ausgehenden inländischen Branntweins.

Die Gefälle-Erhebung erfolgt beim Hauptamt.
Das Steueramt II. zu Dormagen im Bezirk des Hauptsteueramts zu Neuß ist in ein Steuer-

amt I. umgewandelt worden.

Im Großherzogthum Baden.

Der Steuer-Einnehmerei zu asrich im Ber der Ober-Einnehmerei zu Hornberg ist dieBefugniß zur Ausfertigung von 1 und II ertheilt worden.

Im Gebiet der freien und Hansestadt Hamburg.

Der Zellabfertigungsselle Landungsbrücke des Hauptzollamts Jonas ist die Befugniß beigelegt
worden, Begleitscheine1 — mit Ausnahme derjenigen über die unter Eisenbahnwagen-Verschluß ein-
gehenden Güter —zu erledigen.

2. M arine und Schiffahrt.

Das vierte Hest des achten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „Entscheidungen
des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutschen Reichs“ ist im Verlage von L. Friederichsen &amp; Co.
in Hamburg soeben erschienen. Das Heft ist im Wege des Buchhandels zum Preise von 10 JN/ für
das Exemplar zu beziehen.

Berlin, den 23. August 1889.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Bosse.

3. Konfulat-Wesen.

Seine Masjestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den bisher mit der Verwaltung des Konsulats
in Tientfin betrauten Vize-Konsul Feindel zum Konsul in Amoy zu ernennen geruht.

Dem Verweser des Kaiserlichen Konsulats zu Smyrna, Pitschel, ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes
vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für den Amtsbezirk
des Kaiserlichen Konsulats und für die Dauer seiner rpen u die Ermächtigung ertheilt worden,

bürgerlich gültige Edeschließun en von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, einschließlich der unter
deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle der-euts
selben zu beurkunden.

Namens des Reichs ist das Exequatur ertheilt worden
dem bisherigen griechischen Vize-Konsul Franz Dick in Königsberg il./Pr. als griechischer Konsul

aselbst,

dem derm ¶Ougo M. Starkloff als Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Bremen
dem zumWie Rorsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Düsseldorf ernannten Herrn

Adolph Schniewind.
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 :LaufendeNr.

Peolizei--Wesen.

Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Bchörde, welche die Datum

l Grund Anzweisung " —
der Ausgewiesenen. der Bestrafung. beschlossen hat. eschlusses.

2. l 3. 4. b. 6.

wW

a) Auf Grund des g. 38 des Strafgesetzbuchs:

.Franz Stoeckert, gebor am 5. April 1852,Jhörigseinfacher und schwerer'Königlich baverisches Be.8. Juli d. J.
einitz.Diebstahl (2 Jahre] zirksamt Ansbach,

18 Tage Zuchthaus,
laut Erkenntniß vom
14. Juli 1887 und

Beschluß vom10.Ja-
nuar 1888),

Tagelöhner, MW Ronsperg, Bezirk Bischo

.Michael Regen- geboren am 27. April 1868 zu Delatyn, schwerer Diebstahl Herzoglich braunschwei·8. Auguft
streif, Malergeselle, Galizlen, ortsangehörig ebendaselbst, 3 Jahre Zuchthaus Kreisdirektion zu d. J

laut Erkenntniß vom| Braunschweig,
31. August 1887),

b) Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs:

3. Karl Petzel, am 11. Juli d. J

4. August
J.

5. am 16. Mai1856 zu Augu
#a#n de Calch, *-

origangehörig6.] Franz im Februar 1831 zu Juli d. J.
mann, Tirol, iennet ihe,

7.] Pietro Besozzi, am 1. 1820 zu Augu
Bäcker, -7 bei Füalien. d. J. *

8. Juli d. J.

9.

40 S an15 Jahre alt
« August

Land en,
30 H% alt, streich J.

d) 20 Jahre alt,

Berlin. Carl Heymanns Lierlax. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Verlin.
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	Bestimmungen über die auf Grund des §. 10 des Vereinszollgesetzes für Rechnung des Reichs zu erhebenden Gebühren, sowie über die an Zollbeamte für außergewöhnliche Dienstleistungen auf Kosten des Reichs zu gewährenden besonderen Vergütungen.
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